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Text 

Vermittlung befristeter Mietverhältnisse 

§ 20. (1) Die mit dem Mieter vereinbarte Provision oder sonstige Vergütung für die Vermittlung eines 
kürzer als auf zwei Jahre befristeten Mietverhältnisses darf den Betrag des einfachen monatlichen 
Bruttomietzinses nicht übersteigen. 

(2) Die mit dem Mieter vereinbarte Provision oder sonstige Vergütung für die Vermittlung eines mindestens 
auf zwei Jahre, jedoch höchstens auf drei Jahre befristeten Mietverhältnisses darf den Betrag des zweifachen 
monatlichen Bruttomietzinses nicht übersteigen. 

(3) Wird für den Fall einer Verlängerung eines befristeten Mietverhältnisses eine weitere Provision oder 
sonstige Vergütung vereinbart und beträgt die Mietdauer insgesamt mindestens zwei Jahre, jedoch nicht mehr als 
drei Jahre, so darf die weitere Provision oder sonstige Vergütung jenen Betrag nicht übersteigen, der die zuerst 
vereinbarte Provision oder sonstige Vergütung auf den zweifachen monatlichen Bruttomietzins ergänzt. Wird für 
den Fall einer Verlängerung eines befristeten Mietverhältnisses eine weitere Provision oder sonstige Vergütung 
vereinbart und beträgt die Mietdauer insgesamt mehr als drei Jahre oder wird für den Fall der Umwandlung des 
befristeten in ein unbefristetes Mietverhältnis eine 

weitere Provision oder sonstige Vergütung vereinbart, so darf die 

weitere Provision oder sonstige Vergütung jenen Betrag nicht übersteigen, der die zuerst vereinbarte Provision 
oder sonstige Vergütung auf den dreifachen monatlichen Bruttomietzins ergänzt. 


